
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD
vom 02.07.2021

Kriminelle Banden in Augsburg

In der jüngsten Vergangenheit kam es zu Ausschreitungen in der Maximilianstraße 
in Augsburg (https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Augsburg-Ausschreitun 
gen-in-der-Maxstrasse-Mit-diesen-Regeln-reagiert-die-Stadt-id59925556.html). Dort 
wurde nach Zeugenaussagen u. a. der von linksextremen Gruppierungen häufig ver-
wendete Spruch „ACAB“ (All Cops are Bastards) skandiert.
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie bewertet die Staatsregierung die Vorfälle in Augburg?   1

2.  Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung diesbezüglich?   2

3.  In wie vielen Fällen ermittelt die Polizei im o. g. Zusammenhang aufgrund 
von Straftaten?   2

4.  Wie oft wurde der Tatbestand „Landfriedensbruch“ erfüllt?   2

5.  Wie hoch ist die Aufklärungsquote zu 3 und 4?   2

6.  Welchem politischen Spektrum werden die Straftaten zugeordnet?   2

7.  Werden Teile von Augsburg durch die Polizei als „gefährliche Orte“ ein-
gestuft?   2

8.  Welche „gefährlichen Orte“ gibt es in Bayern (bitte nach Regierungsbezirken 
aufschlüsseln)?   2

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 09.08.2021

1.  Wie bewertet die Staatsregierung die Vorfälle in Augburg?

Das Ausmaß an Gewalt, Rücksichtslosigkeit und krimineller Energie, mit dem sogenannte 
Partygänger in der Nacht vom 19.06.2021 auf den 20.06.2021 im Bereich der Maximilian-
straße in Augsburg auf Einsatzkräfte losgegangen sind, ist erschreckend und wird aus-
drücklich verurteilt. Derartige Angriffe auf Polizei-, Sicherheitskräfte und Rettungsdienst-
mitarbeiter werden nicht toleriert und konsequent verfolgt.

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/
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2.  Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung diesbezüglich?

Direkt nach den Vorfällen wurde in enger Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Schwa-
ben Nord durch die Verantwortlichen der Stadt Augsburg die Verordnung der Stadt Augs-
burg für den Innenstadtbereich entsprechend angepasst.

An den Wochenenden ist die Polizei seit dem Vorfall im Innenstadtbereich mit star-
ken Einsatzkräften präsent. Das polizeiliche Einsatzkonzept zielt jedoch nach wie vor 
auf Präsenz, Kommunikation und Deeskalation ab.

Die Entwicklung des Einsatzgeschehens an den Wochenenden in der Augsburger 
Innenstadt wird fortlaufend analysiert, um die zukünftigen Einsatzplanungen konzep-
tionell und bedarfsgerecht anzupassen. Ein konstruktiver, intensiver Austausch mit der 
Stadt Augsburg ist diesbezüglich gewährleistet.

Zur strafrechtlichen Aufklärung der Vorfälle wurde bei der Kriminalpolizeiinspektion 
Augsburg umgehend eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, welche die erforderlichen 
polizeilichen Maßnahmen trifft.

3.  In wie vielen Fällen ermittelt die Polizei im o. g. Zusammenhang aufgrund 
von Straftaten?

Mit Stand 07.07.2021 sind 64 Delikte Gegenstand umfangreicher Ermittlungen.
20 Tatverdächtige konnten bisher ermittelt werden, wobei einige mehrfach als Täter 

aufgetreten sind. In 32 Fällen wird bislang noch gegen unbekannt ermittelt.

4.  Wie oft wurde der Tatbestand „Landfriedensbruch“ erfüllt?

Aufgrund der laufenden Ermittlungen kann hierzu keine abschließende Auskunft ge-
geben werden.

5.  Wie hoch ist die Aufklärungsquote zu 3 und 4?

Aufgrund der laufenden Ermittlungen kann hierzu derzeit keine abschließende Aus-
kunft gegeben werden. Darüber hinaus wird auf die Beantwortung der Fragen 3 und 4 
verwiesen.

6.  Welchem politischen Spektrum werden die Straftaten zugeordnet?

Die zugrunde liegenden Straftaten wurden nach jetzigem Ermittlungsstand ganz über-
wiegend durch Einzelpersonen, welche sich als Partygänger im Augsburger Nachtleben 
bewegten, ohne erkennbare Gruppenzugehörigkeit begangen.

Spontane Solidarisierungseffekte bei weiteren Gästen konnten festgestellt werden.
Die Tatverdächtigen können derzeit keinem bestimmten sog. politischen Spektrum 

zugeordnet werden, es wird jedoch auf die noch laufenden Ermittlungen verwiesen, 
sodass die Antwort als nicht abschließend zu bewerten ist.

7.  Werden Teile von Augsburg durch die Polizei als „gefährliche Orte“ ein-
gestuft?

8.  Welche „gefährlichen Orte“ gibt es in Bayern (bitte nach Regierungsbezirken 
aufschlüsseln)?

Aus einsatztaktischen Erwägungen erfolgt keine zentrale Sammlung und Veröffentlichung 
der gefährlichen Orte seitens der Bayerischen Polizei, da deren Einstufung stets eine 
Momentaufnahme der Lage vor Ort darstellt und ein Reagieren auf kurzfristige Lage-
veränderungen andernfalls nicht sicher gewährleistet werden kann.
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